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Nutzungsregeln Tartan-Sportplatz «Zentrum» 
 

Der Tartan-Sportplatz «Zentrum» liegt mitten in einem Wohngebiet. Auf 
diese besondere Situation ist bei der Nutzung angemessen Rücksicht zu 
nehmen. Das Verursachen von Lärm in jeglicher Art ist untersagt!  
 

Insbesondere ist Folgendes zu beachten: 
 

➢ Der Tartan-Sportplatz «Zentrum» kann im Regelfall für sportliche Zwecke 
von Montag bis Sonntag von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr über das Reservati-
onstool auf der Website der Gemeinde Urdorf gebucht werden. 

➢ Es ist verboten die Umzäunung zu besteigen und zu überklettern.  

➢ Der Tartan-Sportplatz «Zentrum» darf nicht befahren werden, weder mit 
Mofas, noch mit E-Trottis oder Fahrrädern o.ä. und auch das Abstellen 
solcher Fahrzeuge ist nicht erlaubt.  

➢ Picknicken, Grillieren oder das Feuerentfachen sind verboten. 

➢ Musik aus Verstärkeranlagen (UE Boom etc.) sowie laute, lärmverursa-
chende Aktionen sind verboten. 

➢ Für das Anbringen von Plakaten oder Werbungen ist vorgängig eine Bewil-
ligung einzuholen.  

➢ Allgemeine Abfälle sind in den Behältern vor Ort zu entsorgen. PET-
Flaschen und Alu-Dosen sind separiert zu sammeln. 

➢ Nach der Beendigung der Nutzungsdauer ist der Tartan-Sportplatz «Zent-
rum» sauber und aufgeräumt zu hinterlassen. 

➢ Spätestens um 22.00 Uhr muss die Nutzung des Tartan-Sportplatz «Zent-
rum» beendet sein. Das Abschliessen erfolgt durch die Verantwortlichen. 

➢ Das Betriebs- und Sicherheitspersonals ist weisungsbefugt. 

➢ Die Polizeiverordnung der Gemeinde Urdorf ist einzuhalten (Auszug): 

 

Ein Nichtbefolgen dieser Regeln hat eine Wegweisung von 

der Anlage zur Folge! 


